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§ 58b EisbG Zugang zu
Serviceeinrichtungen, Gewährung

von Serviceleistungen
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

(1) Betreiber von Serviceeinrichtungen haben unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung den

Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dies begehren, den Zugang, einschließlich des Schienenzugangs, zu ihren

nachfolgend angeführten Serviceeinrichtungen und zu den Leistungen zu ermöglichen, die in diesen

Serviceeinrichtungen erbracht werden:

1. Personenbahnhöfe, deren Gebäude und Einrichtungen, einschließlich der Einrichtungen für die Anzeige von

Reiseauskünften sowie geeigneter Örtlichkeiten für den Fahrscheinverkauf;

2. Güterterminals;

3. Verschubbahnhöfe und Zugbildungseinrichtungen einschließlich Verschubeinrichtungen;

4. Abstellgleise, die speziell für das zeitweilige Abstellen von Schienenfahrzeugen zwischen zwei Zuweisungen von

Fahrwegkapazität bestimmt sind;

5. Wartungseinrichtungen, mit Ausnahme von Leistungen im Rahmen der schweren Instandhaltung, die für

Hochgeschwindigkeitszüge oder anderen Arten von Schienenfahrzeugen erbracht werden, die besonderer

Einrichtungen bedürfen;

6. andere technische Einrichtungen einschließlich Reinigungs- und Wascheinrichtungen;

7. Hafenanlagen mit Verkehr auf Eisenbahnen;

8. Hilfseinrichtungen;

9. Einrichtungen für die Brennstoffaufnahme und Bereitstellung von Brennstoffen in diesen Einrichtungen.

(2) Bietet ein Betreiber von Serviceeinrichtungen die im Folgenden aufgezählten Zusatzleistungen an, so sind diese

Zusatzleistungen sämtlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dies begehren, unter Ausschluss jeglicher

Diskriminierung zu gewähren:

1. das Vorheizen von Personenzügen;

2. die Bereitstellung von Fahrstrom;
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3. Abschluss von kundenspezi schen Verträgen über die Überwachung von Gefahrguttransporten oder die

Unterstützung beim Betrieb ungewöhnlicher Züge;

4. Beförderung von Schienenfahrzeugen von und zu Verschubbahnhöfen und Zugbildungseinrichtungen

einschließlich Verschubeinrichtungen.

(3) Folgende Nebenleistungen kann der Betreiber einer Serviceeinrichtung Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dies

begehren, gewähren, ist hiezu aber nicht verp ichtet; bietet er jedoch solche Nebenleistungen an, sind sie

Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dies begehren, unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung zu gewähren:

1. Zugang zum Telekommunikationsnetz;

2. Bereitstellung zusätzlicher Informationen;

3. die technische Inspektion von Schienenfahrzeugen;

4. Fahrscheinverkauf in Personenbahnhöfen;

5. Leistungen im Rahmen der schweren Instandhaltung, bestehend aus nicht routinemäßig als Teil des alltäglichen

Betriebes durchgeführte Arbeiten mit dem Erfordernis der Herausnahme eines Schienenfahrzeuges aus dem

Betrieb; diese Leistungen werden in Wartungseinrichtungen erbracht, die für Hochgeschwindigkeitszüge oder

andere Arten von Schienenfahrzeugen bestimmt sind, die besonderer Einrichtungen bedürfen.

(4) Ein Betreiber von Serviceeinrichtungen hat Eisenbahnverkehrsunternehmen Serviceleistungen transparent,

angemessen, wirtschaftlich realistisch und ausreichend entbündelt anzubieten, sodass nicht für Leistungen gezahlt

werden muss, die nicht benötigt werden.
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